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INTRO I – Lüftung

Eine ausgezeichnete Luftdichtheit der Gebäudehülle ist eine der 
Ecksäulen einer erfolgreichen energetischen Sanierung bzw. 
der Passivhausarchitektur im Neubau. Unabdingbar jedoch zur 
Gewährleistung hygienischer Innenraum-Luftverhältnisse sowie 
zur Erhaltung von Wohlbefinden und Gesundheit der Nutzer 
einer Wohneinheit ist ein schlüssiges, einfach zu nutzendes 
Lüftungskonzept. Nur so kann das Prinzip energiesparender 
Häuser mit hohem Komfort realisiert und Bauschäden 
vorgebeugt werden. Dabei erfüllen Lüftungssysteme eine 
Vielzahl von fundamentalen Aufgaben wie dem 
Feuchteabtransport, der Energieeinsparung sowie der 
Sicherheit der Bewohner vor Einbrechern und meteorologischen 
Unbilden der heutigen Zeit.
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INTRO II - Lüftung

Wohnungslüftungssysteme müssen dabei leicht zu installieren, 
flexibel als Baukastenlösung einsetzbar und insbesondere 
unter dem Aspekt des Kosten-Leistungs-Faktors individuell 
optimiert und angepasst werden.
Mit einer Sanierung im Bestand unter Umständen 
einhergehende Probleme wie Feuchtigkeits-/ 
Schimmelbelastung für die Nutzer einer WE müssen durch 
Lüftungslösungen vermieden und das Wohlbefinden gesteigert 
werden. Der Komfort, in einer Wohnung zu wohnen, in der 
sich in teilweise automatisierter Funktion der hygienisch 
notwendige Luftwechsel  einstellt, wird hier zunehmend als 
entscheidender Vorteil gewertet.
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2. Die Pflicht zum L2. Die Pflicht zum L üüften?!ften?!
Aktuelle Rechtssprechung, 
Rechtsgutachten 
und Normen.
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Ohne ausreichende Lüftung wird die Raumluftqualität 
aufgrund verschiedenster Einflüsse erheblich beeinträchtigt. 
Maßgeblich sind hierfür insbesondere:

� eine erhöhte Kohlendioxid-Belastung
� eine erhöhte Luftfeuchtigkeit der Raumluft 
� und eine Schadstoffbelastung der Luft.

Ausgangslage
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Kohlendioxid-Belastung

Kohlendioxid-Konzentrationen in Wohnräumen können bei
den Nutzern Ermüdungserscheinungen, Konzentrationsschwierigkeiten 
und Empfindungen wie „miefige, stickige, verbrauchte Luft“ verursachen.
Der Kohlendioxid-Belastung der Raumluft wird daher in erster 
Linie raumlufthygienische Relevanz beigemessen.

Insoweit wird die Einhaltung eines empfohlenen CO2

Richtwertes von 1.000 ppm empfohlen. Maßgeblich hängt die
CO2-Belastung jedoch überwiegend von der Raumnutzung
ab. Das hat zur Folge, dass in einem 4-Personen-Haushalt in
einer 75 m2-Wohnung alle 1 ½ bis 2 Stunden ein vollständiger
Luftaustausch erfolgen muss. Bei 140 m2 reicht eine Lüftung alle 3 bis 4
Stunden aus.

Ausgangslage
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Luftfeuchtigkeit

Durch die Bewohnernutzung von Wohnraum wird, abhängig von der Art
der Nutzung, Feuchtigkeit in die Räume eingebracht. So gibt ein Mensch 
bei leichter Tätigkeit 30 bis 40 g Wasser pro Stunde ab.

Beim Kochen, Waschen, Duschen etc. entstehen kurzfristig größere
Feuchte-Mengen. Als grobe Einschätzung wird eine tägliche Feuchte-
Produktion in einem Einfamilienhaushalt von bis zu maximal 12 kg
angenommen, so dass sich in einer Wohnung von 100 m2 bzw. 250 m3

eine Feuchtebelastung von 2g/m3 ergibt.

Schon zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden wird bei Wohnungen
ein Luftwechsel von 05 h-1 bis 0,8 h-1 als erforderlich angesehen. Ein
solcher Mindestluftwechsel wird auch aus hygienischen Gründen für
erforderlich gehalten.

Ausgangslage
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Schadstoffbelastung

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Raumluftqualität kann sich
schließlich aufgrund von flüchtigen oder schwer flüchtigen organischen 
Verbindungen ergeben. Solche Verbindungen können durch 
menschliche Aktivitäten, aber auch durch Bauprodukte und 
Einrichtungen freigesetzt und in die Raumluft abgegeben werden.

Nach Empfehlung der Innenraumhygienekommission des 
Umweltbundesamtes sollte in Räumen, die für einen längerfristigen 
Aufenthalt vorgesehen sind, der Gesamtgehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen in der Raumluft in einer Größenordnung von 2.000 bis 
3.000 Mikrogramm/m3 nicht überschritten werden. Zur Vermeidung 
einer unzulässigen Schadstoffkonzentration wird in Wohnungen ein 
Luftwechsel von 0,8-fach bis 1,2-fach als erforderlich angesehen.

Ausgangslage
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:

SENSOAIR Luftqualitätssensor

Merkmale:

Zur Belüftung von Räumen 
mit erhöhter Personenzahl.
Der CO2-Gehalt in der Raumluft oder 
die VOC ( flüchtige organische 
Verbindungen) werden erfasst und bei 
Überschreitung eingestellter Grenzwerte  
angeschlossene Lüftungs-Komponenten 
aktiviert.
Das können passive wie auch aktive 
Lüftungsgeräte oder Fensterantriebe sein.



Kontrollierte Wohnungslüftung

Seite 10

Normen & Gewährleistung

Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

:

SENSOAIR  Ansteuerungsmöglichkeiten
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:

SENSOAIR Luftqualitätssensor

� Welchen  Wert hat Luftqualität?
� Unsere Hauptmessgröße ist das CO2 

� Dieses farb- und  geruchlose Gas wird vom Menschen   
ausgeatmet als Stoffwechselprodukt.

� Die  CO2 Konzentration liegt  in  der  freien Natur bei ca. bei 
350 bis 420 ppm. Ab  ca.  800 ppm wir das  menschliche 
Wohlbefinden  gestört.

� Deshalb gibt es empfohlene Maximalwerte.
� Die sollten  für  ein  Wohnraum  nicht 1000 ppm

überschreiten. Für  Arbeitsstätten und Klassenzimmer liegt  
der Werte  bei ca. 1500 ppm.
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:

SENSOAIR Luftqualitätssensor

Wo  empfiehlt sich der Einsatz?

� Unterrichts- und Seminarräume
� Kindergärten
� Arztpraxen
� Seniorenwohn- und Pflegeheime
� Büros, Labors
� Fitnessräumen
� Ein- und Mehrfamilienhäuser
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� Während bezüglich der zu gewährleistenden Luftdichtheit 
der Gebäudehülle klare Anforderungen definiert werden, 
fehlen diese konkreten Bestimmungen bezüglich 
Rsaumluftqualität. In der EG-Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden heißt es u.a., dass 
„den allgemeinen Innenraumklimabedingungen Rechnung“
zu tragen ist, „um mögliche negative Auswirkungen, wie 
unzureichende Belüftung, zu vermeiden.“

� In §1 EnEV wir auf „ausreichende raumklimatische 
Verhältnisse“ verwiesen. Nach §5 Abs. 2 der EnEV ist „der 
zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche 
Mindestluftwechsel“ sicherzustellen.

Energieeinsparverordnung (Energieeinsparverordnung (EnEVEnEV) & L) & Lüüftung?ftung?
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ENEV 2002 - Ausgewählte Details

§5 Dichtheit, Mindestluftwechsel
(2) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der zum Zwecke 
der Gesundheit und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel 
sichergestellt ist. Werden dazu andere Lüftungseinrichtungen als 
Fenster verwendet, müssen diese Anhang 4 Nr. 3 entsprechen.

Das stellt sicher, dass neben den Dichtheitsanforderungen im Interesse 
der Gesundheit und Beheizung (notwendige Verbrennungsluft) auch 
eine ausreichende Lufterneuerung erfolgen kann. Sofern dazu Lüftungs-
einrichtungen eingesetzt werden, sollen diese allerdings entsprechend 
den dargelegten Mindestanforderungen geplant und ausgeführt werden.

Energieeinsparverordnung (Energieeinsparverordnung (EnEVEnEV) & L) & Lüüftung?ftung?
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ENEV 2002 - Ausgewählte Details

Anhang 4 Nr. 3 :

Lüftungseinrichtungen in der Gebäudehülle müssen
einstellbar und leicht regulierbar sein. Im geschlossenen
Zustand müssen sie der Tabelle 1 genügen. Soweit in
anderen Rechtsvorschriften Anforderungen an die
Lüftung gestellt werden, bleiben diese Vorschriften
unberührt. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn als
Lüftungseinrichtungen selbsttätig regelnde
Außenluftdurchlässe unter Verwendung einer geeigneten
Führungsgröße eingesetzt werden.

Energieeinsparverordnung (Energieeinsparverordnung (EnEVEnEV) & L) & Lüüftung?ftung?
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Energieeinsparverordnung (Energieeinsparverordnung (EnEVEnEV) & L) & Lüüftung?ftung?

� Bei dem in Anhang 4 No. 2 der EnEV angegebenen Wert handelt es sich um 
den sogenannten n50-Wert. Dieser Wert ist eine volumenbezogene Kenngröße 
und gibt den Luftwechsel bei einer Druckdifferenz von 50 Pa an, d.h. wie oft das 
gesamte Luftvolumen bei einer Druckdifferenz von 50 Pa zwischen Umgebung 
und Gebäudeinnerem in einer Stunde ausgetauscht wird. 

� Unter Zugrundelegung eines nach DIN 1946-6 (1998) bei windschwachen 
Lagen des Gebäudes anzunehmenden Differenzdruckes von 4 Pa ergibt sich 
im Nutzungsfall ein Luftaustausch über Gebäudeundichtheiten von:

• n = 0,2 bis 0,3 h-1 bei normalen Gebäuden

• n = 0,1 bis 0,15 h-1 bei Gebäuden mit maschineller Lüftung (EN 832 bzw. 
DIN 4108-6)

� Eine nähere Regelung der Frage, welcher Mindestluftwechsel nach § 5 Abs. 2 
EnEV sicherzustellen ist, enthält die Energieeinsparverordnung nicht.
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DIN EN 14788 (1)

� Die DIN EN 14788 ist die normative Basis für die deutsche 
DIN 1946-6.

DIN EN 14788
Ausführung und Bemessung der Lüftungssysteme von 
Wohnungen.
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DIN EN 14788 (2)

� Unter Pkt. 5. Erfordernis von Lüftung in Wohnungen; Pkt. 5.1 Allgemeines heißt 
es: „Die Zufuhr von Außenluft in Gebäuden wird üblicherweise für einen oder 
mehrere der folgenden Zwecke als erforderlich angesehen:

a) Verdünnen und/oder Ableiten von Hintergrundverunreinigungen, wie zum 
Beispiel Stoffe, die von der Ausstattung, Baustoffen und im Gebäude 
verwendeten Reinigungsmitteln abgegeben werden, Geruchsstoffe, 
durch Stoffwechsel entstandenes CO2 sowie  Wasserdampf.

b) Verdünnen und/oder Entfernen von bestimmten Verunreinigungen aus 
feststellbaren lokalen Quellen, wie zum Beispiel Geruchsstoffe aus 
Toiletten und Küchen, durch Kochen oder Baden entstandener 
Wasserdampf, Tabakrauch in der Umgebung, Verbrennungsprodukte aus 
Verbrennungsgeräten.

c) Versorgung der Bewohner mit Atemluft;

d) Regelung der Raumfeuchte;

e) Bereitstellen von Luft für Verbrennungsgeräte.
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E DIN 1946-6 (1)

� Norm und die Begrifflichkeiten der DIN 12792 sind Basis für 
die Ausführungen der DIN 1946-6.

� Der Weißdruck der E DIN 1946-6 2007:12 ist für Sommer 
2009 angekündigt und damit die offizielle „Inkraftsetzung“
als technische Regel

� Zuluftgeräte (aktiv & passiv) werden unter 
Berücksichtigung der Abluftmöglichkeit aufgenommen 
(Stichwort Bilanzierte Lüftung). 

E DIN 1946-6 2007:12
Lüftung von Wohnungen; Allgemeine Anforderungen, Anforderungen zur
Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, 
Übergabe/ Übernahme (Abnahme) und Instandhaltung.
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� Charakteristische Größen für die Beurteilung der 
Raumluftqualität :

� Kohlendioxid (Emission vorwiegend durch Personen)
� Feuchtigkeit (Beeinflussung durch Personen und 

Ausstattung)
� VOC* (Emission durch Personen und 

Raumausstattung)
� Gerüche.

� Der neue Luftqualitätssensor SENSOAIR deckt 2-3 dieser Kategorien 
ab

* VOC  [volatile organic compounds;flüchtige organische Komponenten]

E DIN 1946-6 (2) - Raumluftqualität
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E DIN 1946-6 (3)

� Die 4 Lüftungsstufen Lüftung zum Feuchteschutz – reduzierte Lüftung –
Nennüftung – Intensivlüftung: Die vorangehende Stufe ist in der Folgestufe 
enthalten. 

� Streichung der 198017-3 aus dem Anhang B - Abluftger äte im fensterlosen 
Raum: 
� DIN 18017: für Bad, Küche, WC, 
� DIN 1946-6: für alle anders genutzten Räume im Wohnungsraumverbund 

� 4.1 Lüftungssysteme: Bedarfsgeführte Lüftung wird über Parameter 
(Raumluftfeuchte, CO2-Gehalt, Mischgasgehalt) während der Nutzungsdauer 
auf Mindest- und Intensivlüftung ausgelegt. Außerhalb der Nutzungsdauer kann 
das System auf die Lüftung zum Feuchteschutz abgesenkt werden.

� 4.2. Erstellung eines Lüftungskonzepts: Immer die Gesamtheit der 
Nutzungseinheit betrachten, da auch der Einsatz einer LTM 
(lüftungstechnischen Maßnahme) in einem fensterlosen Raum Einfluss auf die 
umgebenden Räume nimmt. Reicht die Infiltration nicht aus, ist der Einsatz 
einer LTM zwingend erforderlich.
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E DIN 1946-6 (4)

� 4.3. Gesamt-Außenluftvolumenströme: Fensterlüftung bezieht sich auf eine 
manuelle und nutzerabhängige Fensterbetätigung. Motorische Antriebe machen 
aus einem Fenster einen ALD und können somit für die freie Lüftung / 
Querlüftung eingeplant werden. Siehe ebenfalls Kapitel 5.1.3.

� 4.3.1 Allgemeines: Verbrennungsluftversorgung wird in anderen Normen 
ausreichend behandelt, wird nur kurz mit den bereits bekannten Details 
angerissen (4.3.1, Satz 2 und Kapitel 8). Aktive Dunstabzugshauben werden 
aus dem gleichen Grund nicht in der Norm behandelt und sind auch nicht als 
Lüftungskomponente in die Lüftungsplanung einzubeziehen. Anders verhält es 
sich bei Abluft-Herdhauben (passive Öffnungen), sie werden den freien 
Abluftquerschnitte zugeordnet.

� 4.3.1.1 Freie Lüftung: Nutzerunabhängige Lüftung zum Feuchteschutz
(Mindestforderung) sicherstellen. Die Mindestlüftung kann von einer 
zeitweiligen Nutzerunterstützung ausgehen. 

� 4.3.1.2 Ventilatorgestützte Lüftung: Nutzerunabhängige Grundlüftung 
(Mindestforderung) sicherstellen. Bedarfsgeführte Lüftungssysteme müssen 
alle 4 Stufen abdecken. Der Intensivbetrieb kann durch Nutzerunterstützung 
(zeitweiliges Fensteröffnen) sichergestellt werden.
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E DIN 1946-6 (5)

� 4.3.2 Anforderungen für Nutzungseinheiten: werden in Zulufträume und 
Ablufträume aufgeteilt. Der Anteil der Luftverteilung innerhalb dieser Räume ist 
definiert (Tab.6, Tab.14). Allerdings kann bei fachlicher Begründung von den 
Vorgabewerten – also der Aufteilung der prozentualen Werte je Raumtyp 
(Wohnzimmer, Schlafzimmer etc.) – abgewichen werden. Die Belegungsdichte
des Raumes ist auf jeden Fall zu beachten.

� 4.3.2: Bei ventilatorgestützter Lüftung ist der Mindest-Gesamt-
Außenluftvolumenstrom für Nutzungseinheiten (Tab.6) in der 
Grundlüftungsstufe mit mind. 30 m³/h / Person bei planmäßig anzunehmender 
Personenzahl angesetzt. Bei besonderen Anforderungen (z. B. hohe
Schadstofflasten, auch Schallschutz), können die Außenluftvolumenströme 
erhöht werden. Ist die Belegungsdichte bereits bei der Planung bekannt, muss 
nach dieser Zahl ausgelegt werden.
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E DIN 1946-6 (6)

� 4.4. Gebäudeeinfluss – Luftdichtheit der Gebäudehüll e: für die einwandfreie 
Funktion aller Lüftungssysteme ist eine dauerhafte luftdichte Ausführung des 
Gebäudes sowohl nach außen (Gebäudehülle) als auch nach innen sicher zu 
stellen. � Durch diese Formulierung wird der Einsatz von ventilatorgestützten 
LTM Maßnahmen in der Altbausanierung nicht in Frage gestellt.

� 4.5 Thermische Behaglichkeit: Thermische Behaglichkeit wird noch 
redaktionell für freie und ventilatorgestützte Lüftung gemäß DIN EN ISO 7730 
angepasst. Abstandsmaße zum Thema Behaglichkeit sind in der DIN 13779 
(NICHT-Wohnungsbau) aufgeführt und werden evtl. angepasst bzw. ein Bezug 
zur Norm hergestellt.

� 4.6.2.1/4.7.2.1: Es gibt Standard-Geräte und die Ausführungen E (= Energie) 
und H (= Hygiene) mit von der Standardausführung abweichenden 
Anforderungen. Diese liegen zumeist über denen der Standardausführung. 
Werden die besonderen Anforderungen erfüllt, können die 
Lüftungskomponenten entsprechend mit E / H gekennzeichnet werden.
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E DIN 1946-6 (7)

� 4.8. Schallschutz: Schallübertragung durch ALD: bei einer Kombination von 
ALD und Fenstern in Außenwänden mit unterschiedlichen Schalldämmmaßen 
R´w ist das resultierende Schalldämm-Maß R´w.res nach Normenreihe DIN 4109 
zu ermitteln. Das geforderte Gesamtmaß darf hierbei nicht unterschritten 
werden.

� 5. Bemessung der lüftungstechnischen Maßnahme: Der wirksame 
Luftvolumenstrom durch Fensteröffnen wird nicht in die Auslegung und 
Bemessung der LTM einbezogen, da die realisierbaren Luftvolumenströme 
nicht planbar sind. Siehe auch 5.1.3 Luftvolumenstrom durch Fensterlüftung

� 5.1.2 Luftvolumenstrom durch Infiltration (Einfluss  der Gebäudehülle): 
Infiltration wird auf der Basis der ENEV bemessen. Sie stellt eine 
verhältnismäßig kleine Größe dar. 
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E DIN 1946-6 (8)

� 6.1.1.1 Querlüftung (Windlüftung) – ALD: ALD müssen nicht zwingend 
verschließbar sein. Verschließbare ALD müssen eine Dichtheit wie Fenster 
aufweisen. ALD werden positiver in einer Lüftungskonzeption bewertet, wenn 
eine Führungsgröße (Differenzdruck, Raumluftfeuchte, CO2-Gehalt, 
Mischgasgehalt) die Leistungswerte des ALD regelt. 

� Differenzdruckannahmen bei passiver Lüftung – Zugrundelegung von 
Differenzdrücken anhand von Windkarte bezogen auf die Heizperiode 
(siehe auch Anhang G) – wird noch angepasst:

� Windschwach 2,2 m/s min. 0,05 Pa 
� Windmittel 3,4 m/s bis 
� Windstark 5,2 m/s max. 12 Pa

� 6.1.2.4.5 Luftfilter: Filteranforderungen mind. G3 auf der Zuluftseite, bei 
Abluftfiltern bleibt die Filterempfehlung weiterhin als Kann-Anforderung 
bestehen.
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E DIN 1946-6 (9)

� Lüftung zum Feuchteschutz: Nutzerunabhängige Lüftung 
(Minimalbetrieb) in Abhängigkeit vom Wärmeschutzniveau zur 
Vermeidung von Schimmelpilz- und Feuchteschäden.

� reduzierte Lüftung (bisher Mindestlüftung): notwendige Lüftung zur 
Gewährleistung der hygienischen Mindestanforderung sowie des 
Bautenschutzes (Feuchte) unter üblichen Nutzungsbedingungen bei 
teilweise reduzierten Feuchte- und Stofflasten, z.B. infolge zeitweiliger 
Abwesenheit des Nutzers

� Nennlüftung > Auslegungsstufe (bisher Grundlüftung) : Notwendige 
Lüftung zur Gewährleistung des Bautenschutzes sowie der 
hygienischen und gesundheitlichen Erfordernisse bei planmäßiger 
Nutzung einer Nutzungseinheit (Anwesenheit der Nutzer)

� Intensivlüftung: Zeitweilig erhöhter Luftstrom zum Abbau von 
Lastspitzen (Lastbetrieb).
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E DIN 1946-6 (10) -- LuftvolumenstrLuftvolumenströömeme
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E DIN 1946-6 (11) -- LuftvolumenstrLuftvolumenströömeme

DIN 1946-6 – Entwurf (Gesamt
Außenluftvolumenströme bei freier Lüftung)
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E DIN 1946-6 (12) -- LuftvolumenstrLuftvolumenströömeme

DIN 1946-6 – Entwurf (Gesamt-Außenluft-
volumenströme bei ventilatorgestützter Lüftung)
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� diese Norm gilt für die freie und für die ventilatorgestützte Lüftung von 
Wohnungen und gleichartig genutzten Raumgruppen 
(Nutzungseinheiten). 

� die aktiven Luftbehandlungsarten Kühlen, sowie Be- und Entfeuchten
werden nicht behandelt 

� Zuluftsysteme sind in die Norm mit aufgenommen worden
� Zuluftsystem: Lüftungsanlage oder Lüftungsgerät mit 

ventilatorgestützt geförderter Zuluft, die Abluft strömt als Fortluft
über Außenluftdurchlässe oder Lüftungschächte bzw. Undichtheiten
in der Gebäudehülle ins Freie.

� als Zuluft gelten auch Systeme ohne thermodynamische Behandlung

E DIN 1946-6 (13) –– weitere weitere ÄÄnderungennderungen
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

� In- und Exfiltration berücksichtigen

� Außenluftdurchlass
� Lüftungskomponente, die das geplante Durchströmen von Luft 

durch die Gebäudehülle ermöglicht, umfasst auch entsprechend
ausgebildete Lüftungskomponenten in Fenstern und Türen

� Mindest-Gesamt-Außenluftvolumenströme:
� Die für Nennlüftung angegebenen Gesamt Außenluftvolumenströme 

gelten für den Fall, dass bei der planmäßig anzunehmenden 
Personenzahl pro Nutzfläche mindestens 30m3/h pro Person zur 
Verfügung stehen. Den Werten ist eine Raumhöhe von 2,5m 
zugeordnet.

� Auch bei einer höheren als nicht planmäßigen Personenzahl pro 
Nutzfläche kann der spezifische Volumenstrom von 30m3/h 
verringert werden, jedoch nicht unter mindestens 20 m3/(h*Person)

E DIN 1946-6 (14) –– weitere weitere ÄÄnderungennderungen
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

 

 
Systeme der Wohnungslüftung 

(und Sicherstellung des Gesamt-Außenluftvolumenstro ms)  
 

   

Freie Lüftung   Ventilatorgestützte Lüftung 

     

                 

Querlüftung 

(Feuchteschut
z) 

 Quer- 

lüftung  

 

 Schacht- 

lüftung 

 

 Abluft- 

system 

 

 Zuluft- 

system 

 

 Zu- / Abluft- 

system 

 

       

FL     FL RL (NL)   FL RL (NL)   FL RL NL (IL)  FL RL NL (IL)  FL RL NL (IL) 

       

  

 Nutzerunterstützung durch ergänzendes Öffnen der F enster  

  

       

 RL NL IL    (NL) IL    (NL) IL     (IL)     (IL)     (IL) 

 

E DIN 1946-6 (15) –– LLüüftungsarten (Klassifizierung)ftungsarten (Klassifizierung)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

DIN 4108 (1)

� Die DIN 4108 Teil 2 bestimmt die Mindestanforderungen, die an die 
Wärmedämmung von Bauteieln und bei Wärmebrücken in der Gebäudehülle zu 
stellen sind. Inswoeit heißt es unter Ziffer 4.2.3. der DIN 4108 Teil 2 u.a.:   
„Die Außenbauteile müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik luftdicht ausgeführt werden. Sie tragen in keinem Fall zum 
erforderlichen Luftaustausch des gebäudes bei. Eine dauerhafte Abdichtung 
von Undichtheiten erfolgt nach DIN V 4108-07.“

� Die DIN V 4108-7 wurde durch die DIN 4108 „Wärmeschutz und Energie-
Einsparung in Gebäuden“ Teil 7 „Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, 
Planungs- und Ausführungsempehlungen sowie –beispiele“ abgelöst. Diese 
Norm enthält u.a. Anforderungen an die Luftdichtheit von beheizten und 
klimatisierten Gebäuden und Gebäudeteilen. 

DIN 4108 Teil 2 vom April 2003
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden;
Mindestanforderungen an den Wärmeschutz
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

DIN 4108 (2)

� So heißt es in der DIN 4108 Teil 7 unter der Ziffer 4.4.: „Werden 
Messungen der Luftdichtheit von Gebäuden oder Gebäudeteilen 
durchgeführt, so darf der nach DIN EN 13829:2001-02, Verfahren A, 
gemessene Luftvolumenstrom bei einer Druckdifferenz zwischen innen 
und außen von 50 Pa
• Bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlagen:
– bezogen auf das Raumvolumen 3 h-1 nicht überschreiten oder
– bezogen auf die Netto-Grundfläche 7,8 m3/ m2*h nicht überschreiten.

• Bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen (auch 
Abluftanlagen):

– bezogen auf das Raumvolumen 1,5 h-1 nicht überschreiten oder
– bezogen auf die Netto-Grundfläche 3,9 m3/ m2*h nicht überschreiten.

� Die in DIN 4108 Teil 7 bestimmten Anforderungen an die Luftdichtheit 
von Gebäuden entsprechen somit den Anforderungen, wie sie auch in 
der EnEV, Anhang 4 No. 2, bestimmt werden. 
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

DIN 4108 (3)

� Neben den Hinweisen zur Luftdichtheit enthält die 
DIN 4108 Teil 2 unter der Ziffer 4.2.3. darüber auch 
Regelungen bezüglich des Luftwechsels. Dort heißt 
es:

„Auf ausreichenden Luftwechsel ist aus Gründen 
der Hygiene, der Begrenzung der Raumluftfeuchte 
sowie ggf. der Zuführung von Verbrennungsluft 
nach bauaufsichtlichen Vorschriften (z.B. ...) zu 
achten. Dies ist in der Regel der Fall, wenn 
während der Heizperiode ein auf das Luftvolumen 
innerhalb der Systemgrenze bezogener 
durchschnittlicher Luftwechsel von 0,5 h-1 bei der 
Planung sichergestellt ist“



Kontrollierte Wohnungslüftung

Seite 37

Normen & Gewährleistung

Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Der Rechtsanspruch auf LDer Rechtsanspruch auf L üüftung (1)ftung (1)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Der Rechtsanspruch auf LDer Rechtsanspruch auf L üüftung (2)ftung (2)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

„Ist es Bewohnern zuzumuten, den notwendigen 
Luftaustausch über manuelle Fensteröffnung sicher zu 
stellen?“

� „Die Minimalforderung von Raumhygieneexperten sind vier bis 
sechs Stoßlüftungen am Tag durch das Öffnen der Fenster für 
ca. 10 Minuten. Manche fordern sogar die Fenster alle zwei 
Stunden zu öffnen – auch nachts.“

� „Dies ist einem Mieter nicht zu zu muten, so die meisten 
einschlägigen Gerichtsurteile. Eine Wohnung muss so 
beschaffen sein, dass bei einem üblichen Wohnverhalten die 
erforderliche Raumluftqualität ohne besondere 
Lüftungsmaßnahmen gewährleistet ist.“

Der Rechtsanspruch auf LDer Rechtsanspruch auf L üüftung (3)ftung (3)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Rechtliche Risiken:
� „Regeln der Technik reichen nicht : Auch wenn aus den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik das Erfordernis 
lüftungstechnischer Maßnahmen derzeit noch nicht zwingend 
abgeleitet werden kann, nützt es im Falle einer Klage dem 
Planer oder Bauausführenden wenig, wenn er nachweisen kann, 
sich an diese gehalten zu haben. Für die Frage der Haftung 
kommt es nämlich entscheidend darauf an, 
welcheBeschaffenheit unter Umständen auch stillschweigend 
vorausgesetzt wurde und ob sich das Gebäude für die 
beabsichtigten Wohnzwecke auch eignet.“

� „Beispiel: Ist dem Auftragnehmer bekannt oder ist zu erwarten, 
dass sein Kunde berufsbedingt zwölf Stunden am Tag nicht zu 
Hause ist, entspricht eine Wohnung, die alle zwei Stunden 
gelüftet werden muss, nicht den beabsichtigten Wohnzwecken.“

Der Rechtsanspruch auf LDer Rechtsanspruch auf L üüftung (4)ftung (4)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Haftungsrisiko:
� „Lässt sich der erforderliche Luftwechsel nur durch 

Lüftungsmaßnahmen erreichen, die von der 
Beschaffenheitsvereinbarung abweichen, liegt ein Werkmangel 
vor, für den der Planer bzw. der Unternehmer einzustehen hat. 
Wurde keine Vereinbarung darüber getroffen, dass der nach den 
technischen Regelwerken zu gewährleistende Luftwechsel ohne 
kontrollierte Lüftung nur durch zusätzliche Lüftungsmaßnahmen 
des Nutzers erreicht werden kann, ergibt sich hieraus ein 
beträchtliches Haftungsrisiko.

� Ausführliche Beschreibung: Will der Leistungserbringer sich dem 
Haftungsrisiko entziehen und trotzdem auf eine kontrollierte 
Lüftungsanlage verzichten, muss er eine vetragliche
Vereinbarung mit dem Nutzer treffen, die den Umfang der 
notwendigen Lüftungsmaßnahmen ausführlich beschreibt.“

Der Rechtsanspruch auf LDer Rechtsanspruch auf L üüftung (5)ftung (5)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

VORSICHT! Zeitpunkt der Abnahme gilt!:
� „Das ist insofern problematisch, als der Auftragnehmer zum 

Zeitpunkt der Abnahme ein mangelfreies Werk schuldet, die 
Regeln der Technik sich aber im Laufe des Bauvorhabens 
ändern können.“

Der Rechtsanspruch auf LDer Rechtsanspruch auf L üüftung (6)ftung (6)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Der Rechtsanspruch auf LDer Rechtsanspruch auf L üüftung (7)ftung (7)

� Der Umfang der vertraglichen Leistungspflicht ergibt sich aus § 633 BGB und, sofern die 
Bestimmungen der VOB/B vertraglich vereinbart wurden, aus § 13 und § 4 Nr. 2 VOB/B .

� Danach schuldet der Auftragnehmer im Zeitpunkt der Abnahme ein mangelfreies Werk. 
Gem. § 633 Abs. 2 BGB bzw. § 13 Nr. 1 VOB/B ist ein Werk frei von Sachmängeln, wenn 
es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Somit definiert sich ein Sachmangel vorrangig 
danach, ob das hergestellte Werk von der vereinbarten Beschaffenheit, d.h. die IST-
Beschaffenheit von der SOLL-Beschaffenheit, abweicht. Maßgeblich ist somit der sog. 
Subjektive Mangelbegriff.

� Die Bestimmung der SOLL-Beschaffenheit ergibt sich zum einen aus der vertraglichen 
Leistungsbeschreibung.

� Darüber hinaus wird die Beschaffenheit und der Umfang der geschuldeten Leistung nach 
allgemeiner Auffassung ferner durch regeln bestimmt, die auch ohne ausdrückliche 
Erwähnung im Vertrag die Leistungsbeschreibung ergänzen. Dazu zählen insbesondere:

- Die gewerbliche Verkehrssitte
- Gesetze, Verordnungen, behördliche Anordnungen sowie
- Die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Diese wird als Mindestanforderung 

geschuldet, wenn diese auch nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart wurde.
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

5. 5. Planung, AusfPlanung, Ausf üührung, hrung, 
Betrieb und Wartung von Betrieb und Wartung von 
LLüüftungssystemen. ftungssystemen. 
Gute Luft – leise und zugfrei –
Was ist zu beachten?
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung

DIN 1946-6 – Entwurf (Auswahlkriterien)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung

� Pkt. 7.3. Wechselwirkung mit Verbrennungsgeräten

„Die Lüftungsanlage darf den sicheren Betrieb von 
Verbrennungsgeräten mit offenem Abzug nicht beeinträchtigen 
(Lüftungsanlagen treten in der Regel nicht in Wechselwirkung mit 
raumluftunabhängig zu betreibenden Geräten). Abluftdurchlässe, die 
sich nicht im selben Raum wie das Verbrennungsgerät befinden, 
müssen berücksichtigt werden, da sie ebenfalls in Wechselwirkung mit 
Verbrennungsgeräten treten können.“

So wird üblicherweise gemäß BImSchG sowie einschlägigen 
Bauvorschriften davon ausgegangen, dass für 1 kW/h Heizleistung eine 
Luftmenge von 1,6 m3/h bereit gestellt werden muss. 

DIN EN 14788
Ausführung und Bemessung der Lüftungssysteme von 
Wohnungen.
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung

� Pkt. 7.4. Reinigung und Instandhaltung

„Die Lüftungsanlage ist so anzuordnen, auszulegen und einzubauen, 
dass Reinigung, Instandhaltung und Instandsetzung von Bauteilen 
ermöglicht werden, die zu einer Herabsetzung der Leistung der Anlage
führen, falls keine Instandsetzung erfolgt.“

„Wenn ein Bauteil zur Reinigung und/ oder Instandhaltung entfernt
werden muss, muss dessen Ausführung ein erneutes Einbauen 
ermöglichen, und die Wartungsanleitungen müssen ausreichend 
Angaben zur Funktionsüberprüfung  dieses Bauteils enthalten.“

„Falls zutreffend, sind Angaben zu den Filtermaßen sowie eindeutige 
Angaben zu den Grenzen des Filterbereichs zu machen (siehe EN 
779).“

DIN EN 14788 (2)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung

� Pkt. 7.8. Lärm

„Die Lüftungsanlage  muss so ausgelegt sein, dass die Anforderungen an die 
Akustik (Schalldämmung) zwischen Wohnungen bzw. zwischen Wohnung und 
dem Außenbereich erfüllt werden. Besonders die Geräuschübertragung zwischen 
Wohnungen über das Luftleitungssystem einer zentralen Lüftungsanlage (wie zum 
Beispiel in Wohnblöcken) muss sorgfältig betrachtet werden.“ > Schalltelefonie

„Die Lüftungsanlage darf keinen übermäßigen Lärm verursachen. Alle 
hervorgerufenen Geräusche sollten gleichmäßig sein und dürfen keine 
unterscheidbaren Ton- oder Impulskenngrößen aufweisen.

gem. DIN 1946-6 Pkt. 4.8.1 Geräusche von Geräten in frem den 
Nutzungseinheiten :

„Zur Einhaltung des Schalschutzes gegenüber fremden Nutzungseinheiten sind 
die Bestimmungen der Normenreihe DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ zu 
beachten.“

DIN EN 14788 (5)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung

� Pkt. 6.2 Betrieb einer Lüftungsanlage

„Ventilatorgestützte Lüftungssysteme müssen in der Heizperiode 
(unterhalb der Heizgrenztemperatur) unabhängig vom Nutzereingriff so 
betrieben werden, dass die Mindestlüftung ständig sichergestellt ist. Die 
Einzelraum- und Wohnungs-Lüftungsgeräte bzw. Zentral- und 
Einzelventilatoranlagen sind dazu entweder dauernd oder im dauernden, 
regelmäßigen Intervallbetrieb zu betreiben. Bei Intervallbetrieb dürfen sie 
bei einer täglichen Laufzeit von mindestens 12 h nicht länger als jeweils 1 
Stunde ausgeschaltet sein.

Bei mehrtätiger Abwesenheit der Nutzer darf die Grundlüftung 
abgeschaltet werden können, so dass nur noch die Mindestlüftung in 
betrieb ist („Urlaubsschaltung“).“

DIN 1946-6
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung

DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Anforderungen
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

6. 6. EnEVEnEV 2008 und L2008 und L üüftung?ftung?
DIN 4701-10 und raumlufttechnische
Anlagen. 
Berücksichtigung von Lüftungssystemen
im Energieausweis/ 
Energieverbrauchsnachweis.
Beantragung von Fördermitteln.
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

DIN 4701-10
Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer 
Anlagen; Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung.

DIN 4701-10 (1)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

DIN 4701-10
Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer 
Anlagen; Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung.

DIN 4701-10 (2)

� „Diese Norm gilt für Gebäude mit normalen Innentemperaturen im Sinne 
der Energieeinsparverordnung, die baulich und anlagentechnisch den 
Anforderungen dieser Verordnung genügen.“

� „Wesentliche Untergruppe dazu sind die Wohngebäude; das sind solche 
Gebäude, die ganz oder deutlich überwiegend zum Wohnen genutzt 
werden.“

� „Das Verfahren dieser Norm dient der Bestimmung des Energiebedarfs 
zu einem frühen Planungsstand, nicht jedoch der Vorausberechnung 
des Energieverbrauchs. Vorausgesetzt wird die Dimensionierung aller 
Anlagenkomponenten nach dem Stand der technik und vollständig 
einregulierte Anlagen..“
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

DIN 4701-10 (3) - Begriffe

� Anlagen-Aufwandszahl e p „... wird nach dieser Norm ermittelt und 
beschreibt das Verhältnis der von der Anlagentechnik aufgenommenen 
Primärenergie in Relation zu der von ihr abgegebenen Nutzwärme.

� Aufwandszahl e : „Verhältnis von Aufwand zu erwünschtem Nutzen 
(Bedarf) bei einem Energiesystem.“

� 4.2.1 Allgemeines

� Die Norm ermöglicht die energetische Bewertung von Anlagen zur 
Deckung des Jahres-Heizwärmebedarfs (Qh) und von Anlagen zur 
Deckung des Trinkwasser-Wärmebedarfs (Qtw) eines Gebäudes. 
Lüftungsanlagen

- Mit/ ohne Wärmerückgewinnung durch Wärmeüberträger

- Mit/ ohne zusätzlicher Heizfunktion

werden in dieser Norm berücksichtigt.
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

DIN 4701-10 (4) - Begriffe
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

DIN 4701-10 (5)

� „Die nach diesem Verfahren ermittelten Jahresenergiebedarfswerte 
können nicht zur Dimensionierung einzelner Komponenten 
herangezogen werden.“

� „Dieses Verfahren ist aufgrund der berücksichtigten Einflüsse geeignet, 
die entsprechenden Nachweise im Rahmen öffentlich-rechtlicher 
Bestimmungen zur Energieeinsparung zu führen.“

� Pkt. 4.1 Zusammenwirken dieser Vornorm mit DIN V 4108-6 und mit der 
Energieeinsparverordnung

� „Eine wichtige und notwendige Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Norm ist die Kenntnis des Heizwärmebedarfs Qh des Gebäudes. Der 
energetische Gewinn einer Lüftungsanlage wird in dieser Norm berechnet 
und in der Anlagen-Aufwandszahl ep berücksichtigt. Diese Norm geht in 
ihrer Energiebilanz davon aus, dass der Wärmerückgewinn einer 
Lüftungsanlage nicht im Jahresheizwärmebedarf berücksichtigt ist, sondern 
als Beitrag der Anlagentechnik... “ S. 25
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

� Die DIN 4701-10 wurde für Wohngebäude konzipiert. Ist jedoch 
auch für andere, gewerbliche Nutzungen anwendbar.

� Der Zweck: Abschätzung der Effizienz von Heizung, 
Trinkwassererwärmung und raumlufttechnischer Maßnahmen 
(Lüftung) in Neubau oder Bestand sowie deren Wirtschaftlichkeit.

� Ergebnis : Die sogen. Anlagen-Aufwandszahl e p bzw. das 
Verhältnis Aufwand zum Nutzen bzw. der 
Primärenergienutzungsgrad � p.

� Es werden dabei 2 Verfahren unterschieden:
� das Rechen-/ Tabellenverfahren
� das Diagrammverfahren

DIN 4701-10 (6)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

EnEV 2008 – Energieausweis & Fördermittel
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

EnEV 2008 – Energieausweis & Fördermittel
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung – AEROMAT VT 

Eigenschaft AEROMAT VT

Luftleistung : 15  - 60 m³/h

Schalldämmung : 38  - 51 dB R w 1,9

Einsatzgebiet:  Zuluft – Abluft  
passiv und aktiv 

Schlafzimmer; Wohnzimmer, Büro , 
Schullüftung universell



Kontrollierte Wohnungslüftung

Seite 61

Normen & Gewährleistung

Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Aeromat VT

Einbau Brüstung  

Anschlag Fassade

Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung – AEROMAT VT 
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Dezentrale Be- und Entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung

Luftmenge :                                     
20 - 40 m³/h in beide Richtungen

Schalldämmung: R w1,9 =  49 dB 

Eigengeräusch:  23 - 40 dB (A)

Einsatzgebiet: 

Büros , Schulen,  Wohnzimmer 

Zuluft:  0°C

0°C

12°C

Lufteintritt  = ~12 °C

21°C

Abluft : 21°C

9°C

Luftaustritt = ~9 °C

Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung – AEROMAT VT
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Zugluftrisiko  für eine vertikale Ebene in Raummitt e
Fußbodenheizung (ohne RZ) &  n = 0,25 h -1 im Niedrigenergiehaus

ALD unter Fenster, JJJJ = - 5°C ALD über Fenster, JJJJ = - 5°C

Lüftungsgeräte Behaglichkeit und Einbauort

Thermische Behaglichkeit:  Einbauort

TU Dresden
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Strömungsverlauf in Raummitte mit Angabe der Lufttemperaturen
Fußbodenheizung (ohne RZ) &  n = 0,25 h -1 im Niedrigenergiehaus

ALD unter Fenster, JJJJ = - 5°C
ALD über Fenster, JJJJ = - 5°C

Lüftungsgeräte Behaglichkeit Strömung im Raum

TU Dresden
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Wandlüftungsgeräte ( WLG)

AEROVITAL®

AEROLIFE® AEROPLUS®

AEROPAC®
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

• pollengefilterte Frischluft von außen

• optimales Raumklima bei geschlossenem Fenster

• Prüfsiegel / klinisch getestet

• Extrem leise, hohe Schalldämmung

• Automatisch gesteuerte 
Entfeuchtung des Raumes

• Heizkostenersparnis durch 
Wärmerückgewinnung

Eigenschaft

Wandlüftungsgeräte mit WRG AEROVITAL®

Einsatzort

Wohnzimmer 
Schlafzimmer , Büro
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

AEROVITAL
®

- das erste Frischluftgerät mit Pollenfilter und Prü fsiegel

• pollengefilterte Frischluft von außen

• optimales Raumklima bei geschlossenem Fenster

• Prüfsiegel / klinisch getestet

• Extrem leise, hohe Schalldämmung

• Automatisch gesteuerte 
Entfeuchtung des Raumes

• Heizkostenersparnis durch 
Wärmerückgewinnung

WLG AEROVITAL® Pollenfilter- Allergie
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

WLG AEROVITAL® dezentrale Lüftung für EFH

Raumverbund

Tag

Wohnfläche  110 m 2

Leckage:  77 m³

bei       N 50 < 1,5

Luftwechsel über 
Lüfter

103 m³/h

Nacht

T N
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

WLG AEROVITAL® EnEV Raumreport Tag

Tag

Soll 
Luft über ALDE
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

WLG AEROVITAL® EnEV Raumreport Nacht

Nacht

Soll 
Luft über ALDE
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

WLG AEROVITAL® EnEV Kennwerte

Flächenverhältnis 
belüftet /unbelüftet

Luftwechsel

Hilfsenergie  
Erzeugung
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Ca 55% 
Wärmerückgewinnung

Kondensatabführung 
ohne Ableitung

WLG AEROVITAL® Wirkprinzip WRG , Filterung
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

9.9. Schnittstellen zwischen Schnittstellen zwischen 
Gewerken & auf Gewerken & auf 
Planungsebene.Planungsebene.
Was ist im Kreis zwischen SHK-/ Fenster-/
Fassaden- und Innenausbauplanung
sowie Ausführung in den Gewerken 
zu beachten?
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

Schnittstellen zwischen den Gewerken

� Sanitär-Heizungs-Lüftungsplaner/ SHK-Fachbetrieb (Badabluft/ 
innenliegende Bäder/ Entlüftung Hausentwässerung, Feuerstätten, 
Wärmepumpen).

� Schornsteinfeger (DVGW-TRGI 86/96 und MFeuV
Musterfeuerungsverordnung, Länderfeuerungsverordnung, 
Verbrennungsluftsicherung).

� Fenster-/ Fassadenbau (Zu-/ Abluftelemente)

� Elektrofachplaner/ Elektrofachbetrieb (elektrische Anschlüsse)

� Trockenbau/ Innenausbau-Schreiner (Kanalverläufe/ Verblendungen).

� Fussbodenbau/ Fliesenleger (Kanalverläufe/ Verblendungen)

� Maler/ Isolierer (Außenwanddurchlässe/ Verblendungen/ Kanalverläufe)

� Dachdecker (Dachentlüftungen, Kanalverläufe)
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

11. Abschlussdiskussion 11. Abschlussdiskussion 
und und 
ErfahrungsaustauschErfahrungsaustausch
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Ralph Langholz, Vertriebsingenieur

...erfrischend wie ein kühler Sommerwind

Eine gute LEine gute L üüftungstechnik ist wie ....ftungstechnik ist wie ....

.... Urlaub zu Hause.... Urlaub zu Hause

Danke fDanke f üür Ihre Aufmerksamkeit und noch eine r Ihre Aufmerksamkeit und noch eine 
erfolgreiche Tagungerfolgreiche Tagung


